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MAUERSTEINE KLEIN
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Vorderseite und Stoßfugen gespalten 
Stoßfugen und Rückseite teils mit Bohrspur

Höhen    lose   palettiert*  doppelschalig**
10 cm  |  12 cm  |  25 cm  
16 cm  |  20 cm   

Römermauerwerk     Abbildung Seite 15 
gemischte Höhen, Stoßfugen und Rückseite teils mit Bohrspur

Höhen    lose   palettiert*  
8 cm - 20 cm  |  20 cm - 25 cm   

Mauersteine klein, für Trocken-  und Schichtmauerwerk, maschinengespalten

Höhe                Länge                   Tiefe                          Ansichtsfl äche / t
ca. 8-10 cm    ca. 20-60 cm       ca. 20-25 cm ca. 2,0 m²
ca.    12 cm     ca. 20-60 cm       ca. 20-25 cm ca. 2,0 m²
ca.    16 cm     ca. 20-60 cm       ca. 20-25 cm ca. 2,0 m²
ca.    20 cm     ca. 20-60 cm       ca. 20-25 cm ca. 1,7 m²
ca.    25 cm     ca. 20-60 cm       ca. 25-30 cm ca. 1,5 m²

Höhendiff erenz +/- ca. 2 cm     |     Rohdichte: ca. 2,6 t / m³     |     *  Palettierung: ca. 1,5 t / Pal     |     **Vorder-, Rückseite und Stoßfugen gespalten
Weitere Tiefen auf Anfrage     |                              Stoßfugen teils mit Bohrspur, ca. 25 cm tief

Mauersteine klein, verschiedene Höhen

     

______________________  
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MAUERSTEINE KLEIN

JURA Mauerabdeckung 
ringsum gespalten, Oberseite naturrau
Mindestverrechnungslänge = 1,00 m, nach Verfügbarkeit

Höhen    Länge   Tiefe   palettiert*  
12 cm  |  16 cm    frei   bis 40 cm  

Mauersteine klein, 20 cm hoch



MAUERSTEINE MITTEL
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Vorderseite und Stoßfugen gespalten 
Stoßfugen und Rückseite teils mit Bohrspur

Höhen  lose  palettiert* doppelschalig** sortierte Länge
         30 - 60 cm  bis 100 cm  |  ab 100 cm

30 cm  
40 cm  
50 cm  

Mauersteine mittel, maschinengespalten, für Trocken-  und Schichtmauerwerk, 
Böschungssicherung/Uferbefestigung

Höhe                 Länge                    Tiefe                Ansichtsfl äche
ca. 30 cm     ca. 30-140 cm        ca. 30-35 cm ca. 0,8 t / m²
ca. 40 cm      ca. 40-140 cm        ca. 40-45 cm ca. 1,0 t / m²
ca. 50 cm      ca. 50-140 cm        ca. 50-55 cm ca. 1,3 t / m²

Höhendiff erenz +/- ca. 5 cm     |     Rohdichte: ca. 2,6 t / m³     |     *  Palettierung: ca. 1,5 t / Pal     |     **Vorder-, Rückseite und Stoßfugen gespalten
                             Stoßfugen teils mit Bohrspur,
                              Tiefe = min. Höhenmaß oder nach Angabe

Mauersteine mittel, 50 cm hoch
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MAUERSTEINE MITTEL

Mauersteine rustica
Vorderseite größtenteils naturrau, sonst gespalten
für Trocken- und Schichtmauerwerk, Böschungssicherung oder Uferbefestigung, Stoßfugen und Rück-
seite teils mit Bohrspur, nach Verfügbarkeit

Höhen   lose   palettiert* 
30 cm  |  40 cm          
50 cm        

Mauersteine rustica, 40 cm hoch

Mauersteine mittel, 40 cm hoch



MAUERSTEINE GROSS
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Vorderseite und Stoßfugen gespalten 
Stoßfugen und Rückseite teils mit Bohrspur

Höhen    lose  palettiert* doppelschalig**    

60  |  70  |  80  |  90  |  100 cm        

Mauersteine groß, maschinengespalten
für Trocken-  und Schichtmauerwerk, Böschungssicherung oder Uferbefestigung

Höhe                 Länge                    Tiefe                 Ansichtsfl äche
ca. 60 cm     ca. 60-160 cm        ca. 60-65 cm  ca. 1,5 t / m²
ca. 70 cm      ca. 70-160 cm        ca. 70-75 cm  ca. 1,7 t / m²
ca. 80 cm      ca. 80-160 cm        ca. 80-85 cm  ca. 1,9 t / m²
ca. 90 cm      ca. 90-160 cm        ca. 90-95 cm  ca. 2,1 t / m²
ca. 100 cm      ca. 100-165 cm        ca. 100-105 cm  ca. 2,6 t / m²

Höhendiff erenz +/- ca. 5 cm     |     Rohdichte: ca. 2,6 t/m³     |     *  Palettierung: ca. 1,5 t / Pal     |     **Vorder-, Rückseite und Stoßfugen gespalten
                           Stoßfugen teils mit Bohrspur, Tiefe = min. Höhenmaß

Mauersteine groß, 60 cm hoch
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MAUERSTEINE GESÄGT

Einschalig / doppelschalig 
Lagerfugen gesägt, Stoßfugen, Vorder- und Rückseite gespalten, Stoßfugen teils gesägt

   doppelschalig
Höhen   palettiert*      

12  |  16  |  20 cm        

Mauersteine Lagerfugen gesägt, maschinengespalten

Höhe                 Länge                    Tiefe                 Ansichtsfl äche
ca. 12 cm     ca. 20-60 cm        ca. 22 cm  ca. 1,8 m² / t
ca. 16 cm      ca. 20-60 cm        ca. 22 cm  ca. 1,8 m² / t
ca. 20 cm      ca. 20-60 cm        ca. 22 cm  ca. 1,8 m² / t

Höhendiff erenz +/- ca. 0,5 cm     |     *  Palettierung: ca. 1,7 t / Pal     |     Rohdichte ca. 2,6 t / m³     |     nach Verfügbarkeit  

Weitere Tiefen auf Anfrage   

Abdecksteine 
Ober-, Vorder- und Rückseite gespalten, Unterseite gesägt

Höhen   palettiert*         

8 - 12 cm         

Mauersteine gesägt, 12 und 16 cm hoch

______________________  



DOLOMIT ZYKLOPENMAUERWERK
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Dolomit Zyklopenmauerwerk, 20 - 60 cm 

Dolomit Zyklopenmauerwerk, 20 - 60 cm 

Dolomit Zyklopenmauerwerk 
Durchmesser    lose  
20 - 60 cm         
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GROBE MAUERSTEINE

Mauerplatten grob, klein 
unsortiert, Kantenlänge bis ca. 50 cm

Höhen   lose   palettiert*      

5 - 20 cm       
20 - 25 cm  
5 - 10 cm          
10 - 15 cm         
15 - 20 cm         

1 to = ca. 1,8 m²     |     *  Palettierung: ca. 1,5 t / Pal       

Mauersteine grob, mittel u. groß 
freie Längen, nach Anfall

Höhen   Tiefe   mittlere Tiefe  lose
ca. 30 cm  bis ca. 60 cm  ca. 45 cm   
ca. 40 cm  bis ca. 70 cm  ca. 55 cm   
ca. 50 cm  bis ca. 80 cm  ca. 65 cm   

ca. 60 cm  bis ca. 90 cm  ca. 75 cm   
ca. 70 cm  bis ca. 100 cm  ca. 90 cm   
ca. 80 cm  bis ca. 100 cm  ca. 90 cm   
ca. 90 cm  bis ca. 100 - 120 cm ca. 110 cm   
ca. 100 cm  bis ca. 100 - 120 cm ca. 110 cm           

Höhendifferenz +/- ca. 5 cm     |     Rohdichte: ca. 2,6 t / m³     

Mauersteine grob, 50 cm hoch
Mauersteine grob, 

50 cm hoch 

Mauerplatten, 10 - 15 cm 



SITZSTEINE
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Sitzsteine Vorder-, Rückseite und Stoßfugen gespalten, palettiert

Länge ca. 50 - 120 cm, Tiefe ca. 50 cm, Höhe ca. 45 - 50 cm

Rohdichte: ca. 2,6 t / m³    

Sitzsteine 
Art       palettiert
Sitzfl äche Natur (ruhige Oberfl äche)        
Sitzfl äche gefräst        

Zulagen für alle Sitzsteine:
mit gerundeter Vorderkante     
mit gerundeten Kanten     
mit Radius       
mit Radius und gerundeter Vorderkante   
mit Radius und gerundeten Kanten    
Sondermaß       
Sondermaß und gerundete Vorderkante   
Sondermaß und gerundete Kanten    

Köpfe gesägt (nur bei geraden Sitzsteinen)                                      Toleranzen +/- 1 cm, mind. 70 cm Steinlänge  

Bei Längen-Zusammenstellung wird 30% Grundpreisaufschlag berechnet

Sitzsteine, Sitzfl äche Natur, 
mit gerundeten Kanten

gefräst

natur

Oberfl ächen:
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TRITTSTUFEN

Vorderansicht bossiert, Seiten gesägt 
Länge    gesägt    gestockt      sandgestrahlt bruchrau*
60  |  80  |  100  |  120 cm 
nach Maß   

Trittstufen Höhe ca. 15 cm, palettiert, 35 - 40 cm tief

Standardmenge pro Palette
Stufenlänge 60 cm 15 Stück   9 lfm
Stufenlänge 80 cm 10 Stück    8 lfm
Stufenlänge 100 cm 10 Stück 10 lfm
Stufenlänge 120 cm 10 Stück 12 lfm

Bei abweichender Stückzahl pro Palette wird eine 
Handlingspauschale verrechnet

Längendiff erenz +/- ca. 1 cm     |     Rohdichte: ca. 2,6 t / m³     |     
*  naturbedingt höhere Maßtoleranzen, allseits gespalten, Stückzahl je Palette abweichend

Trittstufen, Oberfl äche gestockt, 100 cm lang

Mauersteine mittel, 50 cm hoch

bruchrau gesägt

gestockt sandgestrahlt

Oberfl ächen:



PFLASTER
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ca. 6 x 6 x 6 cm     1 t = ca. 9,0 m²
ca. 8 x 8 x 8 cm      1 t = ca. 6,5 m²
ca. 10 x 10 x 10 cm      1 t = ca. 5,0 m²
ca. 14 x 14 x 14 cm      1 t = ca. 3,5 m²

Rohdichte: ca. 2,6 t / m³     |     *  Palettierung: im Big Bag zu ca. 1,2 t     |     **palettiert ca. 1,5 t / Pal
        

Pfl astersteine 
maschinengespalten, verschiedene Oberfl ächen, lose verladen

Maß   bruchrau  im Big Bag*
6 x 6 cm   
8 x 8 cm   
10 x 10 cm   
14 x 14 cm     

Römischer Verband** bruchrau  
Höhe ca. 10 cm    

Längs- und Quadratverband**   gesägt  
20 x 10 x 10 cm     
20 x 20 x 10 cm     

Riegelverband, freie Längen**   gesägt  
20 - 30 x 10 x 10 cm    
20 - 30 x 20 x 10 cm    

Böschungspfl aster, 16 cm hoch

Pfl astersteine,
10 x 10 cm
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PFLASTER

Böschungspfl aster 
Kantenlänge bis ca. 50 cm

     lose verladen
Höhe ca. 16 cm (1 t = ca. 2,7 m²)   

Höhendiff erenz +/- ca. 3 cm 

Wegeplatten, polygonal 
polygonal, Kantenlänge bis ca. 60 cm, nach Verfügbarkeit

     palettiert
Höhe ca. 10 - 12 cm    

ca. 1,5 t / Pal     |     1 Pal = ca. 7 m² 
 

Römermauerwerk, 8 - 20 cm 



ZIERSTEINE
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Stellwand TOSCANA 
Oberfläche naturrau, geschrämmt oder gefräst
Stoßfugen gespalten, nach Verfügbarkeit
Breite ca. 50 cm / ca. 100 cm, Tiefe ca. 25 cm
1 m² = ca. 650 kg

Länge bis ca. 160 cm   
Länge über 160 cm / Seiten gesägt 

zzgl. Palettierzuschlag                  

Säulen
spaltraue Oberfläche
Längen bis zu 160 cm 

    palettiert  
ca. 25 x 25 cm   
ca. 30 x 30 cm   
ca. 40 x 40 cm   

zzgl. Palettierzuschlag      
 
  

Blumentrog grob bearbeitet 

lose ab Steinbruch verladen 
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ZIERSTEINE

Brunnentrog grob bearbeitet 
mit Platte zur Einfügung ins Mauerwerk,  
mit Bohrungen für Wasseranschluss

  
lose ab Steinbruch verladen   

Dolomit-Findlinge
zur Garten- und Landschaftsgestaltung, lose verladen

   naturrau      palettiert
klein (bis 30 cm)  
groß (ab ca. 30 cm)   

Gestaltungssteine 
zur Garten- und Landschaftsgestaltung, lose verladen

   naturrau      palettiert
ca. 10 - 30 cm   
ca. 30 - 50 cm  
ca. 50 - 100 cm  

ausgespült    



VERBLENDSTEINE
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Verblender gespalten, Schichthöhen 8 - 16 cm 
Stoßfugen und Rückseite teils mit Bohrspur

Höhen      gespalten  
8-10 cm  |  12 cm  |  16 cm     

für Mauerverblendung, allseits gespalten, Stoßfugen teils mit Bohrspur

Höhe                Länge                   Tiefe                          Ansichtsfl äche / t
ca. 8-10 cm    ca. 20-60 cm       ca. 10-12 cm ca. 4,0 m²
ca.    12 cm     ca. 20-60 cm       ca. 10-12 cm ca. 4,0 m²
ca.    16 cm     ca. 20-60 cm       ca. 10-12 cm ca. 4,0 m²

Höhendiff erenz +/- ca. 2 cm     |     Palettiert zu ca. 1,5 t / Pal   

Verblendsteine rusticaVerblendsteine gespalten

Verblender rustica 
Polygonalverblender Kantenlänge bis 30 cm, Materialstärke ca. 10 cm, nach Verfügbarkeit
 
palettiert       
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BRECHERPRODUKTE

Gabionenbefüllmaterial 
aus Dolomit in BIG-BAGs zu ca. 1000 kg verpackt

Größe
60/90 mm  60/120mm   

Edelsplitte, Fein- und Grobschotter,
Sand und Sand- Splittgemische 
aus Kalkstein, zum Verlegen von Platten im Splittbett, 
für Traufstreifen, zum Verfugen oder für Drainagen aller Art

Sande      Edelsplitte      Edelsplittgemische      Schotter      Schroppen      Sand- Splittgemische     Schottertragschichten
0/2           2/5                   2/8                                    32/45          56/X                  0/8                                       0/32 
0/5           5/8                   5/16                                  32/56                                     0/11                                     0/45
                  8/11                 8/16                                  45/56                                     0/16                                     0/56
                 11/16               11/22                                                                                0/22                                       
                 16/22               16/32                                                                                                    
                  22/32  

in BIG-BAGs zu ca. 1.000 kg verpackt                                                                                                                

Rasenschotter aus Schotter- Humusgemisch 
für natürliche Flächenbefestigung und leichte Begrünung (Garagenzufahrt / Stellplätze)

lose ab Steinbruch verladen    

Jura Brocken 60/120 mm

Jura Brocken 
aus Jura Kalkstein in BIG-BAGs zu 1.000 kg verpackt

60/120 mm     



LUNCH & LEARN
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LUNCH & LEARN

Kommen Sie direkt in den Steinbruch. Lernen Sie 

die Themen  Mauerbau  und Handling von 

Natursteinen hautnah kennen. In der 

Theorie, aber vor allem in der Praxis! Es wird stau-

big, es wird laut. Es wird spannend. 

Bei der Steinbruchtour den Abbau 

und imposante Maschinen live erleben. Während  

einer Werksführung selbst tonnen- 

schwere Steine spalten. Bevor eine  

ordentliche  Brotzeit  den Vormittag ab- 

rundet. Sind Sie dabei?                                                                                           

Aktuelle Termine auf www.schotterwerk-weissenburg.de
 



ANWENDUNG
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Kalkstein ist seit jeher ein attraktives und vielsei-
tig eingesetztes Natursteinmaterial im Garten- und 
Landschaftsbau. Gerade die neuen Trends in der Ge-
staltung des baulichen und gartenarchitektonischen 
Außenbereichs haben die Nachfrage nach den ge-
staltungsvielseitigen und farblich interessanten Kalk-
steinen deutlich verstärkt. Aber nicht alle Kalksteine 
sind für die zentralkontinentalen Witterungsbedin-
gungen ausreichend widerstandsfähig.

Jurakalkstein aus Bayern wird seit vielen Jahrhunder-
ten, von den Römern beginnend über die Barock-
baumeister bis hin zur Gegenwart, im Außenbereich 
angewandt. So liegen auch ungezählte Beispiele für 
seine Witterungstauglichkeit in Form von Hausele-
menten, Einfassungen, Grabsteinen, Brunnen und 
vielem mehr vor. Durch seine Materialbeschaffenheit 
verfügt Jurakalkstein über eine für Kalksteine über-
durchschnittliche Widerstandsfähigkeit gegenüber 
aggressiven Umwelteinflüssen. Seine interessante, 
konturenreiche Patina entfaltet gerade im gestalte-
rischen Anwendungsbereich ihre attraktive Wirkung. 
Bei sachgerechter Anwendung und Vermeidung von 
Staunässe kann bei Jurakalkstein das Risiko eines 
Frostschadens nahezu ausgeschlossen werden. Eine 
absolute Frostbeständigkeit kann bei Kalkstein nicht 
garantiert und eine Haftung nicht übernommen wer-
den.

Geschichtete bzw. lagerhafte Steine sind im Bauwerk 
so zu verwenden, wie es ihrer natürlichen Schichtung 
entspricht. Horizontal verlaufende Lagerrisse sowie 
Mergelablösungen an Naturkrusten sind materialty-
pische Verwitterungserscheinungen und stellen bei 
Sedimentgesteinen keinen Mangel dar. Offene Poren 
und Adern, kleinere Abschalungen , auch von fossi-
len Einschlüssen, sind charakteristisch für Sediment-
gesteine und kein Mangel. Kleine Absplitterungen an 

gesägten Kanten sind bei Gala-Produkten kein Reklamati-
onsgrund.

Nachfolgend soll auf die Verfahrensweisen hingewiesen 
werden, die sich in der Anwendungspraxis bewährt haben 
und deshalb als fach- und sachgerechte Ausführung gel-
ten können.

1.     Wegen der materialtypischen Saugwirkung bei Kalk-
steinen ist Staunässe in jedem Fall zu vermeiden. Deshalb 
müssen Gala-Bau-Produkte aus Jurakalkstein vor aufstei-
gender und nachdrückender Feuchtigkeit geschützt wer-
den.

2.     Werden Gala-Bau-Produkte aus Jurakalkstein mit Erd-
reich oder ähnlichen feuchtigkeitsspeichernden Materi-
alien hinterfüllt, ist immer eine Trennschicht einzubauen 
(Trennfolie, Sickerschicht oder evtl. Drainage). Mauer- und 
Böschungssteine müssen vor direktem Kontakt mit dem 

Anwendung von Jura-Kalkstein         im Garten- u. Landschaftsbau
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ANWENDUNG

Erdreich geschützt werden. Deshalb sind eine wasser-
durchlässige Unter- und Hinterfüllung mit Grobschotter 
oder Schroppen und eine Drainageleitung erforderlich. 
Um das Eindringen von Wasser, Feinteilen, Rindenmulch 
und Erdreich in die Hinterfüllung zu verhindern, muss eine 
geeignete Absperrung eingebaut werden.

Für die Einhaltung geltender Normen und Vorschriften 
sorgen der Planer und der ausführende Betrieb.

3.     Der Unterbau für alle Gala-Bau-Produkte aus Jura-
kalkstein sollte richtigerweise aus einem mineralischen 
Bodenaufbau bestehen (kapillarbrechende Schicht). Ist 
ein Betonfundament erforderlich, müssen die hierauf 
versetzten Jurakalksteinmaterialien gegen aufsteigende 
Feuchtigkeit durch eine Trennschicht geschützt werden. 
In jedem Fall ist der Bodenunterbau mit ausreichendem 
Gefälle zum Zwecke der Wasserabführung auszuführen.

4.     Der Aufbau sollte erfolgen:

-     bei Massivstufen, Treppen- und Terrassenbelägen: auf 
Edelsplitt, mit drainfähigem Einkornmörtel oder auf Stelz-
lager.

-     bei Mauern und Verblendsteinen:
Trockenmauern müssen schichtweise mit gleichzeitiger 
verdichteter Hinterfüllung aufgebaut werden.

Vermörtelte Mauern sind mit Trassmörtel herzustellen 
und mit einer Abdeckplatte zu versehen.

Verblendsteine sind mit frostsicherem Natursteinkleber 
zu verlegen und mit Trassmörtel zu verfugen.

-     bei nicht befahrbaren Pflasterbelägen:
durch Verwendung von Edelsplitt oder Einkornmörtel.

Die bei Bodenbelägen vorhandenen Fugen sollten gene-
rell offen oder mit ausschließlich wasserdurchlässigen Ma-
terialien verschlossen werden.

5.     Natursteinarbeiten mit Jurakalkstein sollten bis ca. Ok-
tober abgeschlossen sein, um ein ausreichendes und für 
die Frostbeständigkeit entscheidendes Austrocknen der 
Materialien zu ermöglichen.
Bei einer Anwendung von Jurakalkstein im Spätherbst 
oder im Winter zwischen den Frostperioden darf nur ein 
gesichert vollständig ausgetrocknetes Natursteinmaterial 
eingesetzt werden.

6.     Gala-Bau-Produkte aus Jurakalkstein dürfen nur aus 
Abbauschichten produziert werden, die infolge ihres spe-
ziellen Materialgefügeaufbaus geeignet sind, den i.d.R. 
langfristig zu erwartenden ganzjährigen Witterungsver-
hältnissen des kontinentalen Klimas zu widerstehen.

7.     Jurakalksteine sind nur bedingt widerstandsfähig 
gegen Frost-Tau-Wechsel. Streusalz darf nicht verwendet 
werden. Es wird daher die Verwendung von Splitt im Win-

ter empfohlen. 

Anwendung von Jura-Kalkstein         im Garten- u. Landschaftsbau
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Palettierzuschlag:   

Spezialpalette für BIG-BAGs  

Palette    

BIG-BAG-Zuschlag inkl. Verpacken 

Mehrverladezeit   

Handlingspauschale bei ab- 
weichender Stückzahl / Masse / Pal 

Sondermaße und Sonderanfertigungen auf Anfrage

Änderungen und Irrtum vorbehalten
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AGB

Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen
Schotter- und Steinwerk Weissenburg GmbH & Co. KG

1. Geltung
1.1 Die folgenden Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (AGB) sind Inhalt aller Verträge für Lieferungen und Leis-
tungen (im Folgenden auch „Ware“ genannt). Dies gilt auch dann, wenn wir uns bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf 
sie berufen. Entgegenstehende oder von unseren AGB abweichende Bedingungen sind für uns nur verbindlich, soweit wir 
ihnen in jedem Einzelfall ausdrücklich zugestimmt haben.
1.2 Im Geschäftszweig Garten- und Landschaftsbau werden unsere Versetzhinweise Vertragsbestandteil. Diese können im 
Internet jederzeit eingesehen und heruntergeladen werden. Außerdem verweisen wir für die Anwendung und Verlegung auf 
die Merkblätter des deutschen Naturwerksteinverbandes.

2. Angebote
2.1 Alle unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Sie erfolgen insbesondere unter den Vorbehalten zwischenzeit-
licher Veräußerung der zu liefernden Waren oder veränderter Umstände. Bestellungen gelten nur als angenommen, wenn sie 
schriftlich bestätigt wurden oder ausgeführt wurden.
2.2 Die Geeignetheit der Verwendung der gelieferten Ware für den beabsichtigten Zweck garantieren wir nur dann, wenn die 
Ware von uns für den beschriebenen Verwendungszweck empfohlen wurde. Für die Auswahl der richtigen Warensorte und 
Menge ist ausschließlich der Käufer verantwortlich.

3. Preise und Zahlungsbedingungen
3.1 Es gelten unsere jeweils gültigen Preislisten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, jeweils ab Werk. Die Kosten der 
Verpackung und der Transportversicherung trägt der Besteller.
3.2 Wir sind zu Preiserhöhungen berechtigt, wenn diese auf Veränderungen von preisbildenden Faktoren (z. B. Tarifabschlüs-
se, Rohstoff- oder Energiekosten, Kosten für Hilfs- und Betriebsstoffe, Kosten für Handelsware) beruhen, die nach Vertrags-
schluss entstanden sind. Erhöhungen von Frachten bzw. Fuhrlöhnen nach Vertragsschluss berechtigen uns, diese an den 
Kunden weiterzugeben.
3.3 Ist die Lieferung frei Baustelle vereinbart, beinhaltet der Preis die Lieferung in vollständig ausgelasteten Lastzügen. Bei 
Mindermengen werden Kleinmengenzuschläge berechnet. Nicht im Preis enthalten ist das Abkippen/Abladen an mehreren 
Stellen. Beim Einsatz von Solo- oder Mehrachsfahrzeugen wird ein Solozuschlag berechnet. Im Preis enthalten sind bei Stein- 
und Schotterprodukten pro Fahrzeug und Tag Warte- bzw. Standzeiten bis zu 15 Minuten, bei bituminösem Asphaltmischgut 
bis zu 30 Minuten. Bei palettierter Ware sind von 1 to. bis 12 to. 20 Minuten, bis 24 to. 30 Minuten Entladezeit pro Fahrzeug und 
Tag vereinbart. Darüber hinausgehende Zeiten werden dem Kunden gesondert in Rechnung gestellt. Warte- bzw. Standzeiten 
werden auch dann berechnet, wenn sie nicht vom Käufer bestätigt sind.
Als Abrechnungsunterlage wird vom Auftraggeber die Tachografenaufzeichnung der entsprechenden Transportfahrzeuge 
anerkannt.
3.4 Skonto darf nur gezogen werden, wenn dies schriftlich vereinbart ist.
3.5 Die Annahme von Schecks können wir ablehnen. Die Annahme erfolgt immer nur erfüllungshalber. Einziehungsspesen
und alle sonstigen Kosten gehen zulasten des Kunden und sind sofort in bar zu zahlen.
3.6 Unsere sämtlichen Forderungen sind in jedem Fall sofort fällig, ganz besonders aber dann, wenn der Kunde mit der 
Erfüllung der vertragsgegenständlichen oder einer anderen Verbindlichkeit gegenüber uns in Verzug gerät. Das Gleiche gilt, 
wenn Umstände bekannt werden, die begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Kunden rechtfertigen; z. B: Zahlungs-
einstellung, Überschuldung, Insolvenzantrag, oder eine negative Auskunft zur Bonität.
3.7 Verändert sich die Bonität des Kunden während der Laufzeit eines Vertrages, sind wir berechtigt, weitere Lieferungen von 
Vorauszahlungen oder anderen Sicherheiten abhängig zu machen.
Im Falle des Zahlungsverzuges berechnen wir – unbeschadet weiterer Ansprüche – die banküblichen Zinsen, mindestens 
jedoch Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank.
Bei Unternehmern beträgt der Zinssatz mindestens 9 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Zusätzlich gilt die gesetzliche 
Verzugspauschale von 40,00 € als vereinbart.
Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir – nach unserer Wahl – berechtigt, weitere Lieferungen bzw. Leistungen von Vo-
rauszahlungen abhängig zu machen, Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung zu verlangen oder vom Vertrag 
zurückzutreten.
3.8 Bei Forderungen aufgrund mehrerer Lieferungen bzw. Leistungen bleibt die Verrechnung von Geldeingängen auf die eine 
oder andere Schuld uns überlassen.
3.9 Ist der Käufer Unternehmer, verzichtet er darauf, irgendein Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen, es sei denn, dass 
der Anspruch des Käufers, auf den das Zurückbehaltungsrecht gestützt wird, von uns nicht bestritten, anerkannt oder rechts-
kräftig festgestellt ist.
Die Aufrechnung durch den Käufer mit Gegenansprüchen gleich welcher Art ist ausgeschlossen, es sei denn, dass der zur 
Aufrechnung gestellte Gegenanspruch von uns nicht bestritten, anerkannt oder rechtskräftig festgestellt ist.

4. Gewichts-/Mengenermittlung
4.1 Das Gewicht der Ware wird nach einer von uns zu wählenden Waage berechnet.
4.2 Gewicht und Menge der Ware können nur sofort nach Eingang am Ablieferungsort vor ihrer Entladung gerügt werden.

5. Lieferung und Abnahme
5.1 Für die Folgen unrichtiger und/oder unvollständiger Angaben bei Abruf haftet der Käufer.
5.2 Die Auslieferung erfolgt bei Abholung im Werk, ansonsten an der vereinbarten Stelle. Wird diese auf Wunsch des Käufers
nachträglich geändert, so trägt dieser alle dadurch entstehenden Kosten.
5.3 Bituminöse Baustoffe werden mit dem für das Gestein und die Körnung üblichen Bindemittelanteil entsprechend der TL 
Asphalt – StB geliefert.
5.4 Bei Lieferung an die vereinbarte Stelle muss das Anlieferfahrzeug diese ohne Gefahr erreichen und wieder verlassen kön-
nen. Die Verantwortung für die gefahrlose Anfahrung des Zielortes trägt der Auftraggeber. Bei Differenzen zur Sicherheit des 
Anfahrweges entscheidet der Fahrer des Lieferfahrzeuges. Der Auftraggeber hat gegebenenfalls auf seine Kosten geeignete 
Maschinen zur Entladung bereitzuhalten.
5.5 Wir sind zu Teillieferungen/Teilleistungen jederzeit berechtigt. Wir sind nicht verpflichtet, die Lieferungen aus bestimmten 
Betrieben zu erbringen, es sei denn es ist schriftlich anderes vereinbart.
5.6 Die von uns genannten Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes verein-
bart wurde. Ist ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart worden, so ist die Lieferfrist eingehalten, wenn die Ware bis zu 
ihrem Ablauf, nach unserer Wahl, unser Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft gemeldet ist.
5.7 Der Besteller kann uns innerhalb von 24 Stunden nach Überschreitung eines unverbindlichen Liefer-/Leistungstermins 
oder einer unverbindlichen Liefer-/Leistungsfrist schriftlich auffordern, binnen angemessener Frist zu liefern/leisten.
Mit dieser Mahnung kommen wir in Verzug. Nach Ablauf dieser Frist kann der Besteller Schadenersatz verlangen und/oder 
vom Vertrag zurücktreten, wenn die Ware nicht bis zum Ablauf der Frist geliefert oder bereitgestellt ist. Ein Rücktrittsrecht 
besteht nicht, wenn der Lieferverzug nicht von uns zu vertreten ist.
5.8 Ereignisse wie höhere Gewalt, Transportverzögerungen durch Verkehrsstörungen, Mangel an Transportmitteln, Betrieb 
störungen, Streik, Aussperrung, durch politisch oder wirtschaftlich bedingte Arbeitsstörungen, Mangel an notwendigen Roh- 
und Betriebsstoffen oder sonstige Ereignisse, die von uns nicht zu vertreten sind, berechtigen uns, vom Vertrag ganz oder 
teilweise zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, ohne dass dem Kunden hieraus Ersatzansprüche erwachsen.
5.9 Für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Rechtzeitigkeit der vom Kunden zu beschaffenden oder zu erstellenden Ausfüh-
rungsunterlagen
ist dieser verantwortlich. Werden diese elektronisch versandt, sind sie nur verbindlich, wenn deren vollständiger Eingang 
ausdrücklich von uns bestätigt wurde.
5.10 Kommen wir in Verzug, so kann der Käufer – sofern er nachweist, dass ihm hieraus ein Schaden entstanden ist – eine 
Entschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von 0,5 %, insgesamt jedoch höchstens 5 % des Preises für den Teil 
der Leistung verlangen, der wegen des Verzuges nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden konnte.
5.11 Sowohl Schadensersatzansprüche des Käufers wegen Verzögerung der Lieferung als auch Schadensersatzansprüche 
statt der Leistung, die über die in Ziffer 5.10 genannten Grenzen hinausgehen, sind in allen Fällen verzögerter Lieferung, auch 
nach Abschluss einer uns etwa gesetzten Frist zur Lieferung, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, 
der groben Fahrlässigkeit oder wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird. Vom 
Vertrag kann der Käufer im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur zurücktreten, soweit die Verzögerung der Lieferung 
von uns zu vertreten ist. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen 
nicht verbunden.
5.12 Der Kunde ist verpflichtet, auf unser Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen der Ver-
zögerung
der Lieferung vom Vertrag zurücktritt oder auf der Lieferung besteht.
5.13 Werden Versand, Zustellung oder Abholung der Ware um mehr als zwei Wochen nach Anzeige der Versandbereitschaft
aufgrund von Gründen verzögert, die der Kunde zu vertreten hat, können wir eine Schadenpauschale für jede vollendete 
Woche des Verzuges in Höhe von 0,5 % des Preises der Gegenstände der Lieferung, höchstens jedoch insgesamt 5 % 
berechnen. Der Nachweis eines höheren oder niedrigeren Schadens bleibt dem Kunden und uns unbenommen.
5.14 Halten wir auf Veranlassung des Kunden Produktionskapazitäten vor und kommt es aus Gründen, die nicht wir zu 
vertreten haben, nicht oder zur verspäteten Ausführung, so haftet der Kunde auch für den daraus entstandenen Schaden.

6. Gefahrübergang
6.1 Als Leistungs-/Erfüllungsort für Lieferung wird der Sitz unseres Unternehmens vereinbart. Wird die Ware auf Wunsch des 
Käufers an einen anderen Ort als dem Erfüllungsort versandt und ist der Käufer Unternehmer, so geht die Gefahr des zufälli-
gen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware unabhängig davon, ob die Versendung vom Erfüllungsort aus 
erfolgt und wer die Frachtkosten trägt, bei Transport mittels fremder wie unserer eigenen Fahrzeuge in dem Zeitpunkt auf den 
Käufer über, in welchem die Ware an den Versandbeauftragten ausgeliefert ist, spätestens jedoch mit Verlassen des Werks.
6.2 Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die wir nicht zu vertreten 
haben, geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Käufer über.
6.3 Die Ziffern 6.1 bis 6.2 gelten auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen und wir auch noch andere Leistungen übernommen 
haben.

7. Sachmängel
7.1 Gewährleistungsansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersu-

chungs-und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Bei der Anlieferung ist die Ware zu kontrollieren, etwai-
ge Beanstandungen sind auf dem Lieferschein zu dokumentieren und vom Fahrer gegenzeichnen zu lassen. Eine Anerkennt-
nis eines Mangels ist damit aber nicht verbunden. Liegt ein Mangel vor, hat der Käufer die Ware zwecks Nachprüfung durch 
uns unangetastet zu lassen. Verlegt oder verarbeitet der Besteller von uns gelieferte Materialien trotz erkennbarer Mängel, so 
entfällt jegliche Gewährleistung unsererseits.
7.2 Mängelrügen setzen eine Probenahme entsprechend den gültigen DIN-Normen sowie die sofortige Übersendung eines 
amtlichen Untersuchungsbefundes eines anerkannten Prüfungsinstitutes voraus. Probenahmen müssen in Gegenwart unse-
res Beauftragten vorschriftsmäßig entnommen und behandelt worden sein.
7.3 Mängelansprüche verjähren in zwölf Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns gelieferten Ware bei unserem 
Besteler. Für Schadensersatzansprüche bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper und 
Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders beruhen, gilt die gesetzliche Ver-
jährungsfrist. Soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 479 Abs. 1 BGB 
(Rückgriffsanspruch) und § 634a Abs. 1 BGB (Baumängel) längere Fristen zwingend vorschreibt, gelten diese Fristen.
Vor einer etwaigen Rücksendung der Ware ist unsere Zustimmung einzuholen.
7.4 Sollte trotz aller aufgewendeten Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits im Zeitpunkt des Ge-
fahrübergangsvorlag, so werden wir die Ware vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder 
Ersatzware liefern. Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. Rückgriffsansprü-
che bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt.
7.5 Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller -unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche- vom Vertrag zu-
rücktreten oder die Vergütung mindern.
7.6 Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei unerhebli-
cher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß, bei Schäden, die nach dem Gefahrüber-
gang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangel-
hafter Bauarbeiten, ungeeignetem Baugrund oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag 
nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäß Instandsetzungs - arbeiten oder Änderungen 
vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen jedenfalls keine Mängelansprüche.
Wir können Nacherfüllung auch verweigern, solange der Käufer seine Zahlungspflichten uns gegenüber nicht in einem Um-
fang erfüllt, der dem mangelfreien Teil der erbrachten Leistung entspricht.
7.7 Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der nach Erfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Trans-
port-,Wege-, Arbeits- und Materialkosten sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns 
gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die 
Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
7.8 Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über 
die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffs-
anspruchs des Bestellers gegen den Lieferer gilt ferner 7.6 entsprechend.
7.9 Wir haften nicht bei einfach fahrlässigen Pflichtverletzungen und für nicht vorhersehbare, nicht vertragstypische Schäden.

8. Muster, Farben, Materialbeschaffenheit, bei Natursteinlieferungen
8.1 Für Natursteine gilt: Sie zeigen in Bezug auf Farben und sonstige Materialbeschaffenheit nur das allgemeine Aussehen 
des Steins. Handmuster sind unverbindlich, weil sie niemals ein vollständiges Bild über Eigenschaften und in Farbe, Zeich-
nung, Struktur und Gefüge des Natursteins geben können.
8.2 Die bei Naturstein vorkommenden Struktur- und Farbunterschiede, Trübungen, Änderungen sowie natürlich vorkomm-
ende Poren, offene Stellen, Einsprengungen, Risse, Quarzadern u. Ä. mindern den natürlichen Wert des Steins nicht. Solche 
dem Naturstein eigentümlichen Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Hierfür leisten wir keine Gewähr. Eine absolute 
Frostbeständigkeit wird nicht garantiert.
8.3 Jegliche Ansprüche wegen solcher Unregelmäßigkeiten des Natursteins sind in jedem Falle ausgeschlossen, soweit der 
Verleger sich nach DIN 18332 auf übliche Ausbesserungsarbeiten berufen kann. Im Übrigen gilt die DIN 18332 auch für 
Abweichungen im Aussehen und sonstige Toleranzen.
8.4 Beim Material für Reitplätze weisen wir darauf hin, dass bei der Verwendung eine dauerhafte Wasserdurchlässigkeit nicht 
garantiert wird, ebenso garantieren wir keine dauerhafte Dichtigkeit gegen Silageflüssigkeit bei der Verwendung in Fahrsilos. 
Wir verkaufen deshalb dieses Material nur an Unternehmer unter Ausschluss jeder Gewährleistung.
8.5 Originalmuster werden berechnet, können aber bei Auftragserteilung gutgeschrieben werden.

9. Sicherungsrechte
Wir liefern ausschließlich auf der Basis des nachfolgenden Eigentumsvorbehaltes, wobei dieser auch für alle zukünftigen 
Lieferungen gilt, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich darauf berufen.
9.1 Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen, auch aller 
diesbezüglichen Nebenforderungen aus unserer Geschäftsbeziehung, vor. Wir sind berechtigt, die Ware zurückzunehmen, 
wenn sich der Käufer vertragswidrig verhält.
9.2 Der Käufer ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache pfleglich zu be-
handeln.
Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Käufer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn 
der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, 
uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Käufer für den 
uns entstandenen Ausfall.
9.3 Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderung des 
Abnehmers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Käufer schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbar-
ten Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne 
oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Käufer bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung 
ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt.
Wir werden jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahm-
ten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
gestellt ist, oder Zahlungseinstellung vorliegt.
Auf unser Verlangen hat uns der Käufer diese Forderungen im Einzelnen nachzuweisen und Nacherwerbern die erfolgte 
Abtretung bekannt zu geben. Wir sind berechtigt, auch selbst die Nacherwerber von der Abtretung zu benachrichtigen und 
die Forderung einzuziehen.
9.4 Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Käufer erfolgt stets namens und im Auftrag für uns. In 
diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Käufers an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort.
Sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an 
der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Werts unserer Kaufsache zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit 
der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache 
des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Käufer uns anteilmäßig Miteigentum überträgt und 
das so entstandene Alleineigentum Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den Käufer tritt 
der Käufer auch solche Forderungen an uns ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit dem Grundstück gegen 
einen Dritten erwachsen. Wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an.
9.5 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers freizugeben, soweit der Wert die zu 
sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt.
9.6 Wir sind berechtigt, weitere Sicherheitsleistungen in angemessener Höhe zu verlangen.

10. Annahmebedingungen von Fremdmaterial:
10.1 Als Fremdmaterial darf ausschließlich geogen und anthropogen unbelasteter, gewachsener Erd- oder Felsenaushub aus 
augenscheinlich unkritischen Herkunftsbereichen Verwendung finden, von dem sicher anzunehmen ist, dass er zumindest 
die Zuordnungswerte Z 0 gemäß den „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen 
– Technische Regeln‘‘ der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) – derzeitiger Stand März 1994 – einhält. Die Herkunfts-
nachweise für dieses Material sind entsprechend dem Eckpunktpapier „Anforderungen an die Verfüllung von Gruben und 
Brüchen sowie Tagebauen“ in der Fassung vom 22.05.2003 vor dem Einbau zu erbringen.
10.2 Die geforderten Unterlagen sind Vertragsbestandteil und müssen vor der ersten Anlieferung in unseren Betrieben vor-
liegen.
Dem Anlieferer gegenüber sind wir nicht verpflichtet, die Eignung des Materials zu prüfen. Der Anlieferer haftet für die Richtig-
keit der von ihm vorgelegten Eignungsnachweise.
Werden die oben genannten Voraussetzungen nicht erfüllt oder wird nachträglich festgestellt, dass das Material ungeeig-
netwar, haftet der Anlieferer, auch dann, wenn die Ware durch uns transportiert wird, für alle uns dadurch entstehenden 
Schäden und Kosten.
10.3 Wir sind in diesem Fall auch berechtigt, das nicht verordnungskonforme Material auf Kosten des Anlieferers auf eine 
geeignete Deponie zu verbringen. Es bleibt Eigentum des Anlieferers/Abfallerzeugers.

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand
11.1 Erfüllungsorte sind unsere Werke.
11.2 Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen und seine Wirksamkeit entspringenden 
Rechtsstreitigkeiten ist Weißenburg in Bayern. Wir sind auch berechtigt, am Sitz des Kunden zu klagen.
11.3 Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
11.4 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Das Erfordernis 
der Schriftform kann nur durch eine schriftliche Vereinbarung der Vertragsparteien aufgehoben werden.

12. Sonstige Bestimmungen
12.1 Sollten einzelne vorstehende Bedingungen ungültig werden, so berührt dies die Gültigkeit der restlichen Bedingungen 
nicht.
12.2 Werden Mängel gerügt, sind wir berechtigt, diese selbst oder durch einen Dritten zu überprüfen. Der Vertragspartner 
gewährt insoweit einen freien und vollständigen Zugang zum betroffenen Ort.
12.3 Die Daten aus dem Vertragsverhältnis werden nach § 28 BDSG gespeichert.

Stand: März 2018



Schicht für Schicht  Qualität. 

Wir machen vieles gut, aber in Mutter Natur

haben wir unsere Meisterin gefunden.

Hochwertige Rohmaterialien sind Grundlage 

für die verlässliche Qualität unserer Endprodukte.                                                                                        
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Lassen Sie sich nicht von den großen Maschinen in un-

serem Steinbruch täuschen, wir haben eine Vorliebe 

für  Details & Präzision.  Denn Ge-

nauigkeit in der Verarbeitung der Natursteine sowie die 

Festlegung auf geringe Maßtoleranzen sparen später 

schlichtweg Zeit beim Versetzen. Ihre Zeit.                                                                                       

PHILOSOPHIE
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AUS DER REGION, FÜR DIE REGION

Entwicklung Schotter- und Steinwerk Weißenburg

1983 - Gründung mit 5 Mitarbeitern
1995 – Produktionsstart von GalaBau-Produkten
2001 – Erweiterung der Produktionskapazität
2009 – Erweiterung des bestehenden Abbaugebiets
2011 – Erschließung eines weiteren, neuen Abbaugebiets
2017 – 90 Mitarbeiter, 90 ha Abbaugebiet – weltweiter Vertrieb
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PHILOSOPHIE

Hightech, aber kein Schnickschnack. Wir nutzen modernste 

Technik für die schonende Verladung,

damit sowohl Ihre Natursteine als auch Ihr Fuhrpark das Ziel 

unbeschadet erreichen.                                                                

Im Anschluss an den Abbau der Steine unterstützen wir die 

Natur beim Bilden neuer unterschiedlicher Lebensräume. 

Nach der Renaturierung beherbergen diese 

Biotope eine artenreiche Flora und Fauna.                                                              
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AUS DER REGION, FÜR DIE REGION

Jedes Körnchen schätzen wir, nicht nur wegen der 

Wirtschaftlichkeit, sondern auch wegen der Nach-

haltigkeit. 100% Natur - 100% 
Verwertung.
Unseren Jura bauen wir schonend ab und verarbeiten 

die gebrochenen Steine vollständig vom Werkstein 

über Gala-Produkte bis hin zu Schotter und Splitt. 

Selbst Feinstteile bereiten wir zu Düngekalk auf, der 

unsere Böden ganz natürlich fruchtbar macht.                                                                  
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NATURSTEINWELTEN
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NATURSTEINWELTEN



Anfahrt
Direkt an der B13 zwischen Weißenburg und Eichstätt

Kontakt

Verkauf / Vertrieb

Tel. 0 91 41 / 87 78 43
Fax. 0 91 41 / 87 78 59

E-Mail: info@schotterwerk-weissenburg.de
www.schotterwerk-weissenburg.de

Schotter- und Steinwerk
Weißenburg GmbH & Co. KG


